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Rielingshäuser Tennisclub Marbach e.V. 
RTC Marbach   Backnanger Str.16   71672 Marbach 

 
                                  www.rtc-marbach.de 

Mitgliedsbeiträge: (Gültig ab 2018) 
 

Erwachsene  EURO 
Einzelmitglied  (*)     190,- 
Ehepaar            (*)     270,- 
Schnuppermitglied (Hobbyspieler)   90,- 
Azubi / Schüler / Student  80,- 
Passives Einzelmitglied  70,- 
Passives Ehepaar 105,- 
Zweitmitgliedschaft (*) 100,- 
Zweitmitgliedschaft Kinder / Jugendliche bis 18  10,- 
Jugend  
Kinder / Jugendliche bis 18 Jahre  40,- 
Jedes weitere Kind  20,- 
Umlagen  
Je Std. nicht erbrachter Arbeit  15,- 
Gastspieler  
Spieler/ pro Stunde   5,- 
 
*Schnupperjahr für Mannschaftsspieler 
 

Um den Erhalt unserer Tennisanlage und –halle sicher zu stellen, sind wir auf die Mitarbeit aller 
Mitglieder angewiesen. Diese Arbeitseinsätze entfallen bei einem Schnupperjahr. Die Mitgliedsbeiträge 
bleiben davon unberührt. Ab dem 2. Jahr gelten dann die Regeln wie für eine Vollmitgliedschaft. 
 
Schnuppermitglied für Hobbyspieler 
 

Um den Einstieg in das Vereinsleben zu erleichtern, bieten wir für Anfänger / Hobbyspieler die 
Möglichkeit einer Schnuppermitgliedschaft. Ab dem 2. Jahr gelten dann die Regeln wie für eine 
Vollmitgliedschaft.  
 
*Zweitmitgliedschaft 
Spieler, die nachweislich aktives Mitglied in einem Tennisverein sind und dort den vollen 
Mitgliedsbeitrag entrichten, können eine Zweitmitgliedschaft im RTC Marbach beantragen. Die 
Mitgliedschaft ist schriftlich, mit Antragsformular, beim Vorstand des RTC Marbach zu beantragen. 
Über die Annahme entscheidet der Vorstand. 
Die bestehende Vollmitgliedschaft muss schriftlich durch den „Heimatverein“ bestätigt werden und dem 
Antrag beigefügt sein. 
Die Vollmitgliedschaft ist jährlich (aktuelles Beitragsjahr), vor Beginn der Saison – bis Ende März - dem 
RTC Marbach schriftlich nachzuweisen. Liegt bis dahin kein Nachweis vor, entfällt der 
Anspruch auf Zweitmitgliedschaft und es wird der entsprechende Erwachsenen-Beitrag fällig. 
Die Satzung des RTC Marbach e.V. ist auch für die Zweitmitgliedschaft vollumfänglich gültig. 
Die Zweitmitgliedschaft stellt eine Sonderform der Mitgliedschaft im RTC Marbach dar und 
kann durch Vorstandsbeschluss jederzeit zum Jahresende widerrufen werden. 
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Arbeitseinsätze im Jahr: 
 

1. Aktive Mitglieder vom 18. bis zum 65.Lebensjahr leisten jährlich 8 Arbeitsstunden. Mitglieder vom 
65. bis 70. Lebensjahr leisten jährlich 4 Arbeitsstunden!   
Der finanzielle Ersatz für die Arbeitsstunden kann mit einem Stundensatz von 20€ abgegolten werden. 
Mögliche Arbeitseinsätze sind: Frühjahrsinstandsetzung der Platzanlage, Gartenpflege, Mithilfe beim 
Sommerfest bzw. LK Turnier, Platzabbau und sonstige ausgeschriebene Arbeitseinsätze; (Nähere 
Informationen erhalten Sie bei unserem technischen Leiter) 
 
2. Zusätzlich übernehmen Mannschaftsspieler (im Team) die Ausrichtung eines Vereinsevents (z.B. 
Saisoneröffnung, Stadtmeisterschaften, Glühweintreff).  
 
Im April und Oktober werden nicht bezahlte Überträge aus der Getränkeliste per 
Einzugsermächtigung abgebucht. (Nähere Informationen erhalten Sie bei unserem 
Bewirtungsausschuss). 


